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Einladung
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gelting

Die Sitzung findet online über die Plattform "Teams" statt.

Sitzungstermin: Dienstag, 15.02.2022, 19:30 Uhr

Raum, Ort:

Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen 

Um an der Sitzung, in Präsenz, in der

Cafeteria der Birkhalle, Wackerballig 4, 24395 Gelting

teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung beim Ausschussvorsitzenden 
unbedingt erforderlich. 
Die Kontaktdaten lauten:

Herr Thomas Asmussen,
Telefon: 0160 8007547, 
E-Mail: asmussen-freienwillen@t-online.de 

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
23.11.2021

4. Bericht des Ausschussvorsitzenden
5. Berichte aus den Projektgruppen "Feuerwehrhaus" und "Sportstätte"
6. Information von Herrn Lukas Schmeling von der Firma EcoWert360° 

GmbH über Möglichkeiten eines integrierten Quartierskonzeptes in 

mailto:buergermeister@gelting.de
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODhhZTk3MGUtNjBlMS00ZjhiLTg3OTMtYjU4YzE0YmJlMzI1@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22aabc6d62-8d8a-4c46-91cc-9ca5f5c2a647%22,%22Oid%22:%22469e2029-0b80-42dc-823f-d10a98f6a78f%22%7D
mailto:asmussen-freienwillen@t-online.de


der Kerngemeinde Gelting
7. Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting

Satzung der Gemeinde Gelting über die Einbeziehung der Fläche 
"Wackerballig-Ost" in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Wackerballig
hier: Aufstellungsbeschluss
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

2022-03GV-188

8. Beratung über eine Gestaltungssatzung der Gemeinde Gelting
9. Pavillon Bürgerpark

Beratung und Beschlussempfehlung
10. Beratung und Beschlussempfehlung über die Dachsanierung der 

Birkhalle
11. E-Mobilität in der Gemeinde Gelting 

Beratung und Beschlussempfehlung über die Installation von E-
Ladestationen

2022-03GV-193

12. Beratung über Freiflächensolar
"Was bedeutet das für die Gemeinde?"

13. Einwohnerfragestunde
14. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

15. Grundstücksangelegenheit
hier: Präsentation von Frau Grätsch vom Planungsbüro GRZwo

16. Grundstücksangelegenheit
hier: Parkplatzsituation
Vorstellung, Beratung und Beschlussempfehlung über ein 
Bezahlsystem

17. Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings; Beratung und 
Beschluss über die Umsetzung

2022-03GV-192

18. Personalangelegenheiten 2022-03GV-191

gez. Thomas Asmussen
Ausschussvorsitzender

Hinweis:

Außer für geimpfte und genesene Personen (Nachweis erforderlich) gilt aktuell eine Pflicht 
zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines 
negativen PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) um den Sitzungsraum zu betreten.



Gemeinde Gelting Vorlage
2022-03GV-188

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Gelting
Satzung der Gemeinde Gelting über die Einbeziehung der Fläche 
"Wackerballig-Ost" in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Wackerballig
hier: Aufstellungsbeschluss
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
19.01.2022

Sachbearbeitung:
Julia Lorenzen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) 15.02.2022 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 22.02.2022 Ö

Sachverhalt:
Der Gemeinde Gelting ist seit ca. zwei Jahren bekannt, dass am östlichen Rand von 
Wackerballig durch mehrere Vorhabenträger eine bauliche Entwicklung gewünscht wird. 
Bereits im Sommer 2019 fand ein erstes Abstimmungsgespräch mit Vorhabenträgern/ 
Eigentümern, Bürgermeister, Bauamtsleiter (Amt Geltinger Bucht) und Planungsbüro statt, in 
dem das Erfordernis der Bauleitplanung betrachtet und das Vorgehen besprochen wurde. 
Zum damaligen Zeitpunkt wurde seitens des Planungsbüros empfohlen, dass die drei 
angedachten Planungen parallel vorangebracht werden sollten. Aus unterschiedlichen 
Gründen verzögert sich die Entwicklung der „großen“ Vorhaben. Für diese Vorhaben sind die 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung von Bebauungsplänen 
erforderlich.
Für das kleinste Vorhaben besteht ebenfalls derzeit kein Baurecht. Allerdings liegen die 
Flurstücke 126, 128 vollumfänglich in der Bauflächendarstellung „Sondergebiet 
Fremdenverkehr“ des gültigen Flächennutzungsplanes. Im Westen und Norden grenzt 
unmittelbar der im Zusammenhang bebaute Ortsteil an diese Flächen. 

Vorhaben Diern

Vorhaben 
Roßmann

B-Plan Nr. 13

Im Zusammenhang bebauter Ortsteil



Die Gemeinde kann nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) einzelne 
Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebaute Ortslage einbeziehen. Mit dieser 
„Ergänzungssatzung“ (oder auch „Abrundungssatzung“) wird auf den betroffenen Flächen 
erstmals Baurecht im Rahmen der Zulässigkeitsregelungen des § 34 BauGB begründet. 
Voraussetzung ist, dass die einzubeziehende Fläche durch die angrenzende Bebauung 
entsprechend geprägt ist, so dass ein hinreichender Maßstab für die Beurteilung von 
Baugesuchen nach § 34 BauGB gegeben ist.
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und erforderlichenfalls in 
die von der Gemeinde gewünschte Richtung zu lenken, können einzelne Festsetzungen 
nach § 9 BauGB (z.B. Maß der baulichen Nutzung) wie auch gestalterische Regelungen 
(Örtliche Bauvorschriften nach § 84 der Landesbauordnung) getroffen werden.
Da die Schaffung von Baurecht durch eine Ergänzungssatzung sehr viel zügiger erfolgen 
kann, sollen die Prozesse entkoppelt und das Verfahren zur Aufstellung der 
Ergänzungssatzung eingeleitet werden.
 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt wie folgt: 

1. Für die Fläche „Wackerballig-Ost“ (Flurstücke 126, 128 Flur 3, Gemarkung Gelting) 
wird eine Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB aufgestellt (vgl. 
Übersichtsplan).

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 S. 2 BauGB).

3. Der Entwurf der Satzung (Plan und Begründung) über die Einbeziehung der Fläche 
„Wackerballig-Ost“ wird in der vorliegenden Form gebilligt oder wird mit folgenden 
Änderungen/Ergänzungen 
gebilligt….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Der Entwurf ist entsprechend zu überarbeiten.

4. Der Planentwurf mit Begründung ist nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und 
die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung 
zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet 
einzustellen.

   

Anlagen:
Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
Übersichtskarte 
  



Übersichtskarte M = 1 : 5.000

Stand: Entwurf (Behördenbeteiligung / öffentliche Auslegung, Januar 2022)

GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)c

Satzung der Gemeinde Gelting über die 
Einbeziehung der Fläche "Wackerballig-Ost" in den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil Wackerballig

(Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB)
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Satzung der Gemeinde Gelting über die Einbeziehung der Fläche "Wackerballig-Ost" in den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Wackerballig

Planzeichnung (Teil A)

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 00.00.0000 folgende Satzung über die Einbeziehung der Fläche "Wackerballig-Ost" in den im Zusammenhang  
bebauten Ortsteil Wackerballig, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen: 
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- Entwicklungsziel Knickschutzzone - (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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1 Grundlagen / Voraussetzungen 

Die Gemeinde kann nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) einzelne Außen-

bereichsflächen in die im Zusammenhang bebaute Ortslage einbeziehen. Mit dieser „Ergän-

zungssatzung“ wird auf den betroffenen Flächen erstmals Baurecht im Rahmen der Zulässig-

keitsregelungen des § 34 BauGB begründet. Voraussetzung ist, dass die einzubeziehende 

Fläche durch die angrenzende Bebauung entsprechend geprägt ist, so dass ein hinreichender 

Maßstab für die Beurteilung von Baugesuchen nach § 34 BauGB gegeben ist. 

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und erforderlichenfalls in die 

von der Gemeinde gewünschte Richtung zu lenken, können einzelne Festsetzungen nach § 9 

BauGB wie auch gestalterische Regelungen (Örtliche Bauvorschriften nach § 84 der Landes-

bauordnung) getroffen werden.  

2 Planungserfordernis 

Durch die Einbeziehung der bisher dem Außenbereich zuzuordnenden Fläche sieht die Ge-

meinde die Möglichkeit, eine sinnvolle Abrundung der Ortslage in diesem Bereich vorzuneh-

men. Der Ortsteil Wackerballig ist stark durch Tourismus und Erholung geprägt. Die bauliche 

Nutzung stellt eine Mischung von Dauerwohnen und Freizeitwohnen dar. 

3 Planungsinhalte 

Zur Abrundung der Ortslage werden bislang dem Außenbereich zuzuordnende Flächen in den 

Ortsteil Wackerballig einbezogen. Eine entsprechende Prägung der Fläche ist durch die be-

nachbarte und gegenüberliegende Bebauung gegeben. Der Gesamtgeltungsbereich umfasst 

ca. 1.181 m². 

 

Um eine geordnete, den Zielsetzungen der Gemeinde entsprechende bauliche Entwicklung 

der einbezogenen Flächen zu gewährleisten, sind nur wenige Festsetzungen zu treffen. Die 

Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich im Übrigen nach § 34 BauGB.  

Die einbezogene Fläche ist durch die im Westen angrenzende und gegenüberliegende Einfa-

milienhausbebauung in eingeschossiger Bebauung geprägt. Diese werden als Ferienhäuser 

oder auch zum Dauerwohnen genutzt. 
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Abb.1: Luftbild Ortsteil Wackerballig (DA Nord) 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) be-

stimmt. Festgesetzt wird eine GRZ von 0,3. Damit wird die Errichtung von Gebäuden ermög-

licht, deren Maßstab sich an der angrenzenden Bebauung orientiert.  

Um die Bodenversiegelung dennoch in einem verträglichen Rahmen zu halten ist festgesetzt, 

dass die Oberflächen von Zufahrten und offenen Stellplätzen mit einer wasserdurchlässigen 

Oberfläche auszubilden sind.  

Die zulässige Grundfläche setzt zugleich den Rahmen für den quantitativ größtmöglichen Ein-

griff in den Boden (vgl. Kap. 4).  

 

Im Osten wird die einbezogene Fläche gegenüber dem offenem Landschaftsraum durch einen 

Knick abgegrenzt. Der Knick unterliegt dem Biotopschutz nach § 21 Landesnaturschutzgesetz 

und wird entsprechend nachrichtlich übernommen. Zum Schutz des Knicks wird eine Knick-

schutzzone festgesetzt, die von jeglicher Nutzung frei zu halten ist. Bei der Knickschutzzone 

handelt es sich um eine Maßnahmenfläche im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB. Die Maß-

nahmenfläche umfasst 203 m². 

4 Umwelt1 

Durch die Planung wird offensichtlich nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, welche 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegen; auch sind 

keine Natura 2000-Gebiete (FFH-/Vogelschutz) betroffen. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür 

vor, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

 

Die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB mit Umweltbericht und zuge-

hörigen, ergänzenden Elementen ist bei Aufstellung einer Ergänzungssatzung nicht erforder-

lich. Gleichwohl sind sich aufdrängende Umweltbelange zu ermitteln, zu bewerten und in die 

                                                        
1 Der naturschutzfachliche Teil wird durch Büro Naturaconcept, Dipl. Ing. Alke Buck, Sterup bearbeitet 
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Abwägung einzustellen. Auch sind die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen in das 

Landschaftsbild und in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Ab-

wägung zu berücksichtigen (§ 1a Abs. 3 i. V. m. § 34 Abs. 5 S.4 BauGB). Weiterhin sind die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu beachten, und es sind Aussagen zur Abweichung 

der Planung von den Zielen der Landschaftsplanung zu treffen. 

 

In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgebiete 

Der überwiegende Teil (880 m2) des Plangebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet LSG 

„Flensburger Förde“.  

 
Abb.: Abgrenzung des LSG (gelbe Schraffur) mit Lage des Plangebietes (Quelle DANord) 

 

Für die Planung wird bei der Unteren Naturschutzbehörde ein Antrag auf Ausnahme / Befrei-

ung von den Bestimmungen der LSG-VO gestellt.  

Weitere Schutzgebiete oder Biotopverbundflächen befinden sich nicht in der näheren Umge-

bung des Plangebietes. 
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Fachpläne 

Gemäß Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (2020) liegt das Plangebiet in ei-

nem Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (1995) ist das Plangebiet sowie die beiden west-

lich angrenzenden, mittlerweile bebauten Grundstücke (Flurstücke 123 und 124) als Streu-

obstwiese dargestellt. Im Osten ist der vorhandene Knick verzeichnet.  

Entwicklungsziele für das Plangebiet werden im Landschaftsplan nicht benannt. 

Im Flächennutzungsplan (1973) ist das Plangebiet bereits als Sondergebiet (SO) Fremden-

verkehr dargestellt. 

 

Bestand  

Das Plangebiet besteht aus den Flurstücken 126 und 128 südlich der Straße Wackerballig. 

Auf dem westlich gelegenen Flurstück 128 stehen 5 Obstbäume, das Grundstück hat einen 

gartenartigen Charakter. 

Das Grundstück 126 ist stark verwildert mit Sträuchern und viel Brombeere. Im Osten des 

Flurstücks befindet sich ein gut ausgeprägter Knick. 

Im rückwärtigen Bereich des Plangebietes steht eine Gartenhütte. 

Westlich angrenzend sowie nördlich der Straße Wackerballig befindet sich vorhandene Be-

bauung.  

 

Aussagen zum Artenschutz 

Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für die in Anhang IV a und b der FFH-RL aufgeführ-

ten Tier- und Pflanzenarten sowie für alle europäischen Vogelarten2. Ein Verbotstatbestand 

liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt werden kann.  

Es wurde eine Abschätzung des Lebensraumpotenzials für bestimmte Artengruppen durchge-

führt. Die Analyse erfolgte auf der Grundlage einer Begehung. Vertiefende faunistische Kar-

tierungen wurden nicht durchgeführt. 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen (Grünfläche, Gehölzstrukturen, Gartenhütte) 

werden die Artengruppen Vögel und Fledermäuse näher betrachtet.  

Aufgrund der angrenzenden Siedlungs- und Verkehrsflächen besteht hinsichtlich des Lebens-

raumes für Vögel eine Vorbelastung der Flächen. Somit ist mit dem Vorkommen gegenüber 

Scheuchwirkung besonders empfindlicher Vögel hier nicht zu rechnen.  

In den Gehölzstrukturen im Planungsgebiet ist lediglich mit Arten zu rechnen, die in Schleswig-

Holstein weit verbreitetet sind und die nicht auf einen speziellen Standort angewiesen sind und 

somit ausweichen können.  

                                                        
2 siehe Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein, 

2019: Verfahrenserlass zur Bauleitplanung, Punkt 10.2 
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Der Knickabschnitt im Plangebiet wird in seiner derzeitigen Form erhalten. Die Obstgehölze 

sowie der verwilderte Gehölzbestand (v.a. Jungwuchs) würden zukünftig wegfallen. Bei Ein-

haltung der gesetzlich vorgeschriebenen Rodungszeiten sind keine erheblichen Beeinträchti-

gungen von Vogelarten zu erwarten. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in Bezug auf 

Vögel treten damit nicht ein. 

Die wegfallenden Gehölze im Plangebiet weisen aufgrund ihrer geringen Größe keine fleder-

mausrelevanten Strukturen auf. 

Ein Abbruch der vorhandenen Gartenhütte ist zur Umsetzung der Planung nicht zwingend er-

forderlich. Diese kann aufgrund der nicht vorhandenen Frostfreiheit allenfalls als Sommerquar-

tier für Fledermäuse dienen. Falls ein Abriss doch erforderlich wird, muss dieser außerhalb 

der Wochenstubenzeit durchgeführt werden (außerhalb 15.05. bis 31.07.).  

Quartiere von Fledermäusen werden somit voraussichtlich nicht beeinträchtigt.  

Es ist nicht damit zu rechnen, dass nach § 44 BNatSchG geschützte Arten durch das Vorhaben 

beeinträchtigt werden. 

 

Biotopschutz 

Der im Osten des Plangebietes vorhandene Knick liegt auf einer Länge von 36 m vollständig 

im Plangebiet. Der Knickfuß hat eine Breite von ca. 2,50 m. Es wird vor dem Knickwall eine 

3,00 m breite Knickschutzzone festgesetzt.  

 

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Andere als naturschutzfachliche Umweltbelange sind durch die Planung erkennbar nicht be-

troffen. Mit der Planung wird auf zwei Grundstücken Bebauung ermöglicht, die durch die um-

gebende Bebauung bereits als baulich vorgeprägt gelten. Der Eingriff wird durch nachfolgend 

dargestellte Maßnahmen minimiert: 

 Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sowie offene Stellplätze sind mit wasser-

durchlässiger Oberfläche auszuführen 

 Einsatz von Solaranlagen ist möglich 

 

Der verbleibende Eingriff wird wie folgt bilanziert: 

 

Schutzgut Boden 

Die Ergänzungssatzung ermöglicht folgende Neuversiegelung: 

 Fläche 

m2 

GRZ GR m2 + 50 % Über-

schreitung 

m2 

Maximale 

Versiegelung 

m2 

Ausgleichs-

faktor  

Erforderliche 

Ausgleichs-

fläche 

Geltungs-

bereich 

978 0,3 293 147 440 0,5 220 

 

Die festgesetzte Maßnahmenfläche „Knickschutzzone“ hat eine Gesamtgröße von 203 m2. Die 
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Maßnahmenfläche vor dem Knickfuß umfasst 130 m2. Diese ist von jeglicher Nutzung freizu-

halten. Die Maßnahmenfläche vor dem Knickfuß wird zur Hälfte (65 m2) als Ausgleich für das 

Schutzgut Boden angerechnet. Von dem erforderlichen Ausgleichsbedarf von 220 m2 verblei-

ben somit 155 m2, die über ein Ökokonto erbracht werden sollen. 

 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind bei den Erschlie-

ßungsarbeiten die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zu berücksichtigen: 

 Die Fahrzeugeinsätze sind so zu planen, dass die mechanischen Belastungen und die 

Überrollhäufigkeiten in später unbebauten Bereichen minimiert werden. 

 Der Boden ist im Zuge der Bauausführung horizont- bzw. schichtenweise auszubauen 

und zu lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagerichtigen Einbau der Substrate zu 

achten (Beachtung DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“). 

 Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzufüh-

ren. Bei landwirtschaftlicher Aufbringung ist ein entsprechender Antrag bei der unteren 

Naturschutzbehörde zu stellen (vgl. Hinweis). 

 Hinweis: 

 Für eine Verwertung des Bodens auf landwirtschaftlichen Flächen ist – bei einer Menge 

≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² – ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Auf-

schüttung) bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. 

 

Schutzgut Tiere 

Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf nachtaktive Tiere (Fledermäuse, Insekten) durch 

Lichtemissionen wird empfohlen, für zukünftige Außenbeleuchtungen fledermaus- und insek-

tenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Zur Außenbeleuchtung soll ausschließlich warm-

weißes Licht bis maximal 3.000 Kelvin mit geringem UV- und Blaulichtanteil genutzt werden. 

Die Anbringung soll in möglichst geringer Höhe und mit nach unten abstrahlender Ausrichtung 

erfolgen. Die Beleuchtungsdauer soll möglichst kurzgehalten werden (Einbau von Bewe-

gungsmeldern statt Dauerbeleuchtung). 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Das großräumige Landschaftsbild in diesem küstennahen Bereich ist grundsätzlich als hoch-

wertig einzustufen.  

Das Ortsbild im unmittelbaren Plangebiet ist geprägt durch die vorhandene eingeschossige 

Bebauung mit Einfamilienhäusern nördlich und südlich der Straße Wackerballig. Die zukünf-

tige Bebauung hat sich an der umliegenden Bebauung zu orientieren. Mit der vorliegenden 

Planung wird eine Baulücke geschlossen, die nach Osten, zur freien Landschaft, durch den 

dort vorhandenen Knick ihre natürliche Begrenzung und Abschirmung hat. Der Siedlungsrand 

nach Süden bildet zukünftig eine Linie mit der westlich bereits vorhandenen Bebauung. 

Aus diesem Grunde hat die geplante Bebauung keine Fernwirkung, Ausgleichsmaßnahmen 

sind nicht erforderlich.  
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Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Gemäß archäologischem Atlas des Landes Schleswig-Holstein liegt das Plangebiet vollum-

fänglich in einem archäologischen Interessengebiet.  

 

Abweichung des Planungszieles von der Landschaftsplanung  

Im Landschaftsplan der Gemeinde Gelting (1995) ist das Plangebiet sowie die beiden westlich 

angrenzenden, mittlerweile bebauten Grundstücke (Flurstücke 123 und 124) bestandsbezo-

gen als Streuobstwiese dargestellt. Im Osten ist der vorhandene Knick verzeichnet.  

Entwicklungsziele für das Plangebiet werden im Landschaftsplan nicht benannt. 

Die derzeit noch vorhandenen 5 Obstbäume auf dem auf dem Flurstück 128 sind aufgrund der 

geringen Anzahl und der geringen Fläche nicht mehr als Streuobstwiese anzusprechen. 

 

Die vorgesehene bauliche Nutzung weicht von den Inhalten des Landschaftsplanes der Ge-

meinde Gelting ab. Aus Sicht der Gemeinde werden jedoch die Ziele des Naturschutzes 

dadurch nicht erheblich beeinträchtigt. Sie hat der Zielsetzung der künftigen Art der Bodennut-

zung – zwei Baugrundstücke - einen Vorrang vor den Belangen des Naturschutzes einge-

räumt.  

Die Abweichung von den Ergebnissen der Landschaftsplanung der Gemeinde Gelting begrün-

det die Gemeinde wie folgt:  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Gelting sieht im überplanten Bereich die Erweiterung der 

vorhandenen Siedlungsflächen um zwei Baugrundstücke nicht vor. In der Entwicklungskarte 

des Landschaftsplanes sind keine Entwicklungsziele für das Plangebiet dargestellt. 

Von der Planung sind keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen. Der im Osten gelegene 

Knick wird erhalten und mit einer 3 m breiten Knickschutzzone vor Beeinträchtigungen ge-

schützt.  

Durch die Planung wird eine Baulücke zwischen vorhandener Bebauung und einem Knick als 

natürlicher Abgrenzung zum freien Landschaftsraum geschlossen. Der Siedlungsrand nach 

Süden bildet dann eine Linie mit der westlich bereits vorhandenen Bebauung.  

Da keine geschützten oder wertvollen Biotope beeinträchtigt werden, ist es aus Sicht der Ge-

meinde im vorliegenden Fall vertretbar, von den Ergebnissen der gemeindlichen Landschafts-

planung abzuweichen, um so zwei weitere Bauplätze im Ortsbereich schaffen zu können.  

Das Erfordernis einer Fortschreibung der gemeindlichen Landschaftsplanung wird im vorlie-

genden Fall insbesondere wegen des geringen Flächenanspruchs der Planung nicht gesehen.  

5 Erschließung 

Die Erschließung der einbezogenen Flächen erfolgt über die Straße Wackerballig, an die Flä-

chen belegen sind. Die Ver- und Entsorgung soll über das vorhandene örtliche Netz erfolgen. 

 
 
 
Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom …. gebilligt. 
 
Gelting, am ……….. 

……………………………………………. 
- Der Bürgermeister - 



Satzung der Gemeinde Gelting über die Einbeziehung der Fläche

Übersichtskarte

"Wackerballig-Ost" in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Wackerballig

M = 1: 5.000



Gemeinde Gelting Vorlage
2022-03GV-193

öffentlich

Betreff

E-Mobilität in der Gemeinde Gelting 
Beratung und Beschluss über die Installation von E-Ladestationen
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
04.02.2022

Sachbearbeitung:
Julia Lorenzen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) 15.02.2022 Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 22.02.2022 Ö

Sachverhalt:

Am 13.07.2020 ist eine weitere Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-
Holstein bekannt gemacht worden.

Demnach soll der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Schleswig-Holstein weiterhin 
gefördert werden. Es ist das Ziel, ein bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Netz 
zu initiieren, so dass Nutzer von Elektrofahrzeugen überall in Schleswig-Holstein 
schnell und unkompliziert auf- bzw. nachladen können. 

Es werden Ladestationen pro Ladepunkt mit einer Leistung von mindestens 22 kW bis 
zu 2.000,00 € gefördert.

Die Gemeinde Gelting befasst sich seit längerer Zeit mit dem Thema und hat dieses 
im Rahmen des Ortskernentwicklungsprozesses zur Umsetzung aufgeführt (Projekt 
Nr. 24, S. 118).
 
Die Standortplanung ist durch GV Buchholz zusammen mit einem hiesigen 
Elektrofachbetrieb vorgeprüft.

Die Errichtung der E-Ladestationen ist an folgenden Standorten vorgesehen: 

 Kleiner Parkplatz in der Wolfgang-Miether-Str, gegenüber der Nospa Filiale
 Parkplatz gegenüber vom Eingang zur Birkhalle 
 Jens-Füerschipp-Straat, Wackerballig 
 Wackerballig, E-Bike Ladestation
 Parkplatz bei der Mühle Charlotte 

Die Ausstattung der Ladesäule pro Standort ist jeweils mit 2 Ladepunkten und einer 
Leistung von jeweils 22 kW geplant.   

Der Kostenumfang für die Ladesäulen beläuft sich auf ca. 21.610,92 Euro netto. 



Die Kosten für einen möglichen Betriebsführungsvertrag der jeweiligen Ladestation pro 
Jahr werden auf ca. 695,76 Euro netto und für die Installierung der Stromanschlüsse 
auf 4.154,44 Euro netto geschätzt. 

Es ergeben sich keine baurechtlichen Belange, die Errichtung von Ladestationen ist 
baugenehmigungsfrei. Die naturschutzrechtlichen Belange in Bezug auf die 
Standortkonkretisierung für den Parkplatz bei der Mühle Charlotte sind noch zu prüfen. 
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt wie folgt:
Der Bürgermeister wird beauftragt einen Antrag auf Förderung nach der Richtlinie für 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge bei der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH (WTSH) für die Einrichtung von E-Ladestationen in der Gemeinde 
Gelting an den o.g. Standorten zu stellen. Bei positiven Fördermittelbescheid wird 
der Bürgermeister beauftragt, das Vergabeverfahren durchzuführen und den 
wirtschaftlichsten Bieter mit der Umsetzung der Maßnahme zu beauftragen.
Haushaltsmittel sind entsprechend einzustellen.

   

Anlagen:

Übersichten der Standorte
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